
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

911-1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
 

1. Aktualisierung 2010 (1. März 2010) 
 
 
Das Bundesfernstraßengesetz wurde durch Art. 6 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2542, und durch Art. 6 des Gesetzes zur 
Neuregelung des Wasserrechts v. 31. Juli 2009, BGBl. I S. 2585, mit Wirkung vom 1. März 2010 wie folgt 
geändert: 
 

alt 
 
§ 12a  Kreuzungen mit Gewässern 

(1) … 
(2) Werden Gewässer ausgebaut (§ 31 des 

Wasserhaushaltsgesetzes) und werden dazu 
Kreuzungen mit Bundesfernstraßen hergestellt 
oder bestehende Kreuzungen geändert, so hat der 
Träger des Ausbauvorhabens die dadurch entste-
henden Kosten zu tragen. Wird eine neue Kreu-
zung erforderlich, weil ein Gewässer hergestellt 
wird, so ist die übersehbare Verkehrsentwicklung 
auf der Bundesfernstraße zu berücksichtigen. Wird 
die Herstellung oder Änderung einer Kreuzung 
erforderlich, weil das Gewässer wesentlich umge-
staltet wird, so sind die gegenwärtigen Verkehrs-
bedürfnisse zu berücksichtigen. Verlangt der Trä-
ger der Straßenbaulast weitergehende Änderun-
gen, so hat er die Mehrkosten hierfür zu tragen. 

(3)-(5) … 
 
§ 17a  Anhörungsverfahren 

Für das Anhörungsverfahren gilt § 73 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maß-
gaben: 

1. … 
2. Die Anhörungsbehörde benachrichtigt in-

nerhalb der Frist des § 73 Abs. 2 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes die nach lan-
desrechtlichen Vorschriften im Rahmen des 
§ 60 des Bundesnaturschutzgesetzes aner-
kannten Vereine sowie sonstige Vereinigun-
gen, soweit diese sich für den Umweltschutz 
einsetzen und nach in anderen gesetzlichen 
Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehel-
fen in Umweltangelegenheiten vorgesehe-
nen Verfahren anerkannt sind, (Vereinigun-
gen) von der Auslegung des Plans und gibt 
ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. Die 
Benachrichtigung erfolgt durch die ortsübli-
che Bekanntmachung der Auslegung nach 
§ 73 Abs. 5 Satz 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes in den Gemeinden nach 

neu 
 
§ 12a  Kreuzungen mit Gewässern 

(1) (unverändert) 
(2) Werden Gewässer ausgebaut (§ 67 Ab-

satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes) und werden 
dazu Kreuzungen mit Bundesfernstraßen herge-
stellt oder bestehende Kreuzungen geändert, so 
hat der Träger des Ausbauvorhabens die dadurch 
entstehenden Kosten zu tragen. Wird eine neue 
Kreuzung erforderlich, weil ein Gewässer herge-
stellt wird, so ist die übersehbare Verkehrsentwick-
lung auf der Bundesfernstraße zu berücksichtigen. 
Wird die Herstellung oder Änderung einer Kreu-
zung erforderlich, weil das Gewässer wesentlich 
umgestaltet wird, so sind die gegenwärtigen Ver-
kehrsbedürfnisse zu berücksichtigen. Verlangt der 
Träger der Straßenbaulast weitergehende Ände-
rungen, so hat er die Mehrkosten hierfür zu tragen. 

(3)-(5) (unverändert) 
 
§ 17a  Anhörungsverfahren 

Für das Anhörungsverfahren gilt § 73 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maß-
gaben: 

1. (unverändert) s 
2. Die Anhörungsbehörde benachrichtigt in-

nerhalb der Frist des § 73 Abs. 2 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes die vom Land 
anerkannten Naturschutzvereinigungen 
sowie sonstige Vereinigungen, soweit diese 
sich für den Umweltschutz einsetzen und 
nach in anderen gesetzlichen Vorschriften 
zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Um-
weltangelegenheiten vorgesehenen Verfah-
ren anerkannt sind, (Vereinigungen) von der 
Auslegung des Plans und gibt ihnen Gele-
genheit zur Stellungnahme. Die Benachrich-
tigung erfolgt durch die ortsübliche Be-
kanntmachung der Auslegung nach § 73 
Abs. 5 Satz 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes in den Gemeinden nach Num-
mer 1. Unbeschadet davon bleibt die Betei-



 

 

    
 

Nummer 1. Unbeschadet davon bleibt die 
Beteiligung anderer Vereinigungen nach den 
allgemeinen Vorschriften. 

3.-7. … 
 

ligung anderer Vereinigungen nach den all-
gemeinen Vorschriften. 

 
3.-7. (unverändert) 

 
 
 


